
 

scheidungsprodukte in die Systeme der Kläranlagen. 
Mit einer physikalischen Halbwertzeit von ca. 8 Ta-
gen ist es ungefähr nach einem Vierteljahr abgeklun-
gen und praktisch nicht mehr vorhanden. Vereinzelt 
wurden darüber hinaus weitere sehr kurzlebige Nukli-
de aus der nuklearmedizinischen Anwendung,  wie 
z.B. Tl-201, Sm-153 u. Co-57  im Klärschlamm ge-
funden. 
Während die Radionuklide Cs-134 und Cs-137 nicht 
mehr und Sr-90 im Kläranlagenabwasser nur noch 
vereinzelt oberhalb der erreichbaren Nachweisgrenze 
detektiert werden, findet im Klärschlamm, bedingt 
durch das Bearbeitsverfahren in der Anlage eine Nuk-
lidanreicherung statt. Die Cs-134-Werte liegen hier 
auch durchweg unterhalb der Nachweisgrenze, für Cs-
137 hingegen wurden Aktivitätswerte bis 20 Bq/kg 
TM gemessen. 
Auch diese Werte sind aus der Sicht des Strahlen-
schutzes unbedenklich. Die Weiterverwendung von 
Klärschlämmen wird durch die Klärschlammverord-
nung [16] geregelt. 
Bei der Überwachung von Reststoffen und Abfällen 
sind auch Hausmülldeponien zu berücksichtigen. 

Auf Mülldeponien werden die unterschiedlichsten 
Stoffe abgelagert. Im allgemeinen sind die Deponie-
oberflächen nicht abgedichtet, so dass z.B. durch ein-
dringendes Regenwasser Stoffe aus dem Deponiekör-
per herausgelöst werden und dann mit dem Sicker-
wasser ausgetragen werden. 
Es werden Deponien in Glasewitz, Stralendorf, Den-
nin (Deponie Stern) und Lindenhof bei Neubranden-
burg halbjährlich überwacht. 
In den gemessenen Proben wurde Cs-134 nicht mehr 
und Cs-137 nur noch ganz vereinzelt nachgewiesen 
(ca. 1 Bq/l). 
Kompost aus den Kompostierungsanlagen in Parken-
tin und Schwerin wird halbjährlich bzw. quartalsweise 
überwacht. 
Wie schon beim Klärschlamm beschrieben, findet 
auch hier, bedingt durch den Verarbeitungsprozess, 
eine Nuklidanreicherung statt, so dass Cs-137-
Aktivitäten bis 26 Bq/kg TM gefunden wurden. 
Alle Ergebnisse in Anhang A - Tabelle 16.
Verbrennungsanlagen für Klärschlamm und Abfall 
existierten im Berichtszeitraum in Mecklenburg - 
Vorpommern nicht. 

 
 
3.2 Anlagenbezogene Überwachung  
 
3.2.1 Grundlagen 
 
Die Grundsätze, Zielsetzung, und die allgemeinen 
Anforderungen zur Überwachung kerntechnischer 
Anlagen sind in der Richtlinie zur Emissions- und 
Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen 
(REI) [7] geregelt. 
Kerntechnische Anlagen in Mecklenburg-
Vorpommern sind das KKW Greifswald (KGR) mit 
den Genehmigungsbereichen: 

Die erteilten Genehmigungen beinhalten die anlagen-
spezifischen atomrechtlichen Genehmigungswerte für 
die maximal zulässigen Ableitungen radioaktiver Stof-
fe mit Abluft und Abwasser. Nach § 48 Strahlen-
schutzverordnung (neu) [2] sind diese Ableitungen zu 
überwachen und nach Art und Aktivität zu spezifizie-
ren (Emissionsüberwachung). 
 
Neben der vom Genehmigungsinhaber durchgeführten 
Eigenüberwachung radioaktiver Emissionen wird die 
Immissionsüberwachung durchgeführt, bei der der 
Genehmigungsinhaber die Aktivität von Proben aus 
der Umgebung und die Ortsdosen durch Messung zu 
bestimmen hat. 
 
Zu beiden Überwachungskomplexen werden von der 
unabhängigen Messstelle (hier: LUNG-MV) als amtli-
cher Messstelle kontrollierende und begleitende Mes-
sungen durchgeführt. 

 

 KKW Blöcke 1 bis 6 [17] 
Zwischenlager für abgebrannten Brennstoff / 
ZAB [18] und die 

 Zentrale Aktive Werkstatt / ZAW [19] 
 

sowie das Zwischenlager Nord (ZLN) mit den Ge-
nehmigungsbereichen: 
 

Konditionierung/Zwischenlagerung Hallen 1-7 
[20] und 
Zwischenlagerung von abgebrannten Brenn-
stoffkassetten Halle 8 (das Genehmigungsver-
fahren wurde 1999 abgeschlossen) [21]. 
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3.2.2 Emissionsüberwachung 
 
Seit 1992 werden gemäß Punkt 2.5 der REI und ent-
sprechend der Richtlinie zur Kontrolle der Eigen-
überwachung radioaktiver Emissionen aus Kernkraft-

werken [10] Messungen zur Kontrolle der Emissions-
überwachung des Genehmigungsinhabers durchge-
führt. 




